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1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Schwarzenberg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat 
in der Sitzung am 29.09.2014 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie 
folgt festgesetzt:

Bekanntmachung der Stadt Schwarzenberg
über die öffentliche Auslegung des Vorentwurfes  

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung am Kirchsteig“

Der Stadtrat der Stadt Schwarzenberg hat in seiner Sitzung am 
26.05.2008 den Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung am Kirchsteig“ gefasst. In der Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Schwarzenberg am 30.06.2014 wurde der 
Vorentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Plandarstellung, den textlichen Festsetzungen und der 
Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom Mai 2014 
gebilligt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Der Vor-
entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnbebau-
ung am Kirchsteig“, in der Fassung vom Mai 2014, erarbeitet 
vom Ingenieurbüro Peter Schwengfelder, liegt in der Zeit vom

11.12.2014 bis zum 16.01.2015
im Bauamt der Stadt Schwarzenberg (Rathaus), Straße der Ein-
heit 20, 3. Obergeschoss, Zimmer 3.05 (Sekretariat Bauamt) in 
08340 Schwarzenberg während der nachfolgend aufgeführten 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:
Montag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stel-
lungnahmen zu den geänderten Teilen des Vorentwurfes des 
Bebauungsplans „Wohnbebauung am Kirchsteig“ schriftlich 
eingereicht oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift ge-
bracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung der Satzung unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.

Schwarzenberg, 25.11.2014

Hiemer
Oberbürgermeisterin  

Bekanntmachung der Stadt Schwarzenberg
über die öffentliche Auslegung des Entwurfes  

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes  
„Wohnbebauung an der Clara-Zetkin-Straße“

Der Stadtrat der Stadt Schwarzenberg hat die Abwägung der 
Stellungnahmen aus der vorzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Träger öffentlicher Belange am 29.09.2014 
beschlossen. Die sich daraus ergebenen Änderungen wurden 
eingearbeitet. 
Der Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Wohnbe-
bauung an der Clara-Zetkin-Straße“ in der Fassung vom No-
vember 2014, erarbeitet vom Planungsbüro Mike Groß, liegt 
in der Zeit vom

11.12.2014 bis zum 16.01.2015
erneut im Bauamt der Stadt Schwarzenberg (Rathaus), Straße 
der Einheit 20, 3. Obergeschoss, Zimmer 3.05 (Sekretariat Bau-
amt) in 08340 Schwarzenberg während der nachfolgend auf-
geführten Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Montag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stel-
lungnahmen zum Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Wohnbebauung an der Clara-Zetkin-Straße“ schriftlich 
eingereicht oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift ge-
bracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung der Satzung unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.

Schwarzenberg, 25.11.2014

Hiemer
Oberbürgermeisterin

Aufhebungssatzung der Großen Kreisstadt Schwarzenberg zur
„Satzung der Stadt Schwarzenberg über die Erhebung von Gebühren 

im Museum Schloss Schwarzenberg“ vom 26.11.2014
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03. März 2014 (SächsGVBl. S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom  02. April 2014 (SächsGVBl. S. 234) hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 24.11.2014 
mit Beschluss-Nr.: 67/2014 folgende Aufhebungssatzung beschlossen:

§ 1 Aufhebung
Die Satzung der Stadt Schwarzenberg über die Erhebung von Gebühren im Museum Schloss 
Schwarzenberg“ vom 30.05.2006, bekanntgegeben am 14.06.2006 im Wochenspiegel Aue-
Schwarzenberg, wird aufgehoben.

§ 2 In-Kraft-Treten
Die Aufhebungssatzung zur „Satzung der Stadt Schwarzenberg über die Erhebung von Gebühren 
im Museum Schloss Schwarzenberg“  vom 30.05.2006 tritt am 04.12.2014 in Kraft. 

Schwarzenberg, den 26.11.2014

Hiemer 
Oberbürgermeisterin      

Öffentliche Bekanntmachung
Es besteht für jedermann die Möglichkeit, den Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushalts-
satzung 2014  in der Zeit vom 04.12.2014 bis zum 15.12.2014 in der Stadtverwaltung Schwarzen-
berg, Straße der Einheit 20, Finanzverwaltung, Zimmer 1.02, zu folgenden Zeiten einzusehen und 
über den Inhalt Auskunft zu verlangen:
Montag – Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag   von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Bekanntmachungsanordnung 
gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündigung  nicht mehr geltend gemacht werden. Es sei denn, dass
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
     Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  die Oberbürgermeisterin dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der Jahresfrist
 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Be-

zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachungsanordnung 
gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen diese Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit ihrer Verkündigung  nicht mehr geltend gemacht werden. Es sei denn, dass
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.   Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder  

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.   die Oberbürgermeisterin dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO  

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der Jahresfrist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 €
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird 
auf 7.483.900,00 €
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen  
in Anspruch genommen werden darf, wird auf 3.000.000,00 €
festgesetzt

§5
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden 
sind, betragen:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300,00 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390,00 v. H.
Gewerbesteuer auf 390,00 v. H.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.

Schwarzenberg, den 18.11.2014

Hiemer
Oberbürgermeisterin
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